
3.Deiblatt Deiblnt t zur Parlar.1E.mtskorrt~Sl).9..ndcnz. 26.],bi 1950. 

A n f r B e e beB n t W 0 r t U TI g. 

In einer tl.r.l 31 •. U~z 1950 in Natiollc.lrat cinC2brachtcn AnfraGe 

der Abg.Dr.p i t t e r r1 0. n n und Genossen, betreffend. Ergänzung des Feier­

tagsruheg.esetzes durch Aufnahne des Karfreitags, wurde Dllseef"uhrt, dass an­

lässlich der Ergänzung des FeiertaGsruhege.setzes durch die Einbeziehung des 

o • Jänner in den Kreis der gesetzlichen Fe ie,rtaee von den Abgeordneten Spiel­

büchlcr und Dr.Pitternann der J...ntrag gestellt worden war, nuch den Ko.rfreitng, 

den höchsten Feiertag der evangelischen Kirche , o.ls. eesetzlichen Feiertag nnzu­

erkennen. Dieser Antraf, sei dnnals von der l:Ieh:rhei t des Hnuses ni t den Hinweis 

auf die Höglichkeit, diesen Tag für die protestantischen Dienstnehner durch 

kollektivvertraglicheVereinbarung nls bezahlten Feiertag gelten zu lassen, 

o.bgclebnt worden. Seit Juli 1949 seien 52 Kollcktivvert~iige in vcrsehied'encn 

Zweigon der ge\fcrblighen ~7irtschllft abceschlo sscn worClen, j t;doch seien ledi['.­

lich in 2 für Angestellte geltenden Kollektivverträgen DcstiiJnungen enthdten, 

denen zufolgc der Karfreitag für die evanGelischen Diellstnehl:ler 0.15 bezdllter 

Feiertag gilt, während eine f,leiche DestiuDung in keincrl für Arbeiter gülticen 

- Kollektivvertra.g aufscheine. Die s beweise, dass die For4erunf, der cVLm.gclischen 

DienstneJmer auf Bezo.hlunc; ihres höchsten Fe-iertcges nur durch entsll" eehende 

gesetZliche Verankerung gesichert werden könnc~ 

Es wird rul den Bundesninister für soziale Verwaltung elie 1'.J:lfrc.c;c ge­

richtet, ob er bereit seit eine Ergähzung des Fciertngsruhegesetzc3 den NlltionD.l­

rat zur Deschlussfassunc; vorzulegen, die den evanGelischen Arbeitern und iil1Gü­

stellten die Feiertagsruhe an Karfreitag ollllc SCArJälerung ihres Verdienstes 

sichert. 

In BeantwortunG der hl1frllce teilt Bundesninistar 11 ais e 1 nit, 

dass das Bundesninisteriurl für soziale Verwaltune io Hinblick auf die in der 

,Anfrage genachten Ausführungen die Frage prüfen wird, wie den Wünschen. des 

protestantischen Teiles cler. Dienstnemer RechnunG ßetraeen werd(!n kann. Gc[,'O­

benenfalls wird eine entsprechende Novelle z;un Feicrtr.esrl.lheeesetz cleo 

Nationalrat zur Beschlussfassung vorgelegt 'werden. 
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